
ALLE ZUSCHÜSSE AUF EINEN BLICK
Wie hoch ist dieser Zuschuss und wie oft erhält man ihn?
• für jedes mitreisende kindergeldberechtigte Kind 5,11 € pro Tag
• für maximal 21 zusammenhängende Tage
• alle 2 Jahre
Was muss man tun, um den Zuschuss zu bekommen?
• Angabe auf dem Buchungsformular im Feld der Zuschussberechtigung
•  dem Formular muss die letzte Dezember-Bezügemitteilung beigefügt 

werden

Wer kann einen Zuschuss erhalten?
• Waisen oder Halbwaisen von Beschäftigten der u.g. Organisationseinheiten
• Beschäftigte mit und ohne Kinder
• ehemalige Beschäftigte
Voraussetzungen:
•  Bedürftigkeit nach § 53 der Abgabenordnung (AO) und nach den Richtlinien

des Betreuungswerks
•  Beschäftigung / Zugehörigkeit bei / zu folgenden Arbeitgebern:

– Deutsche Post AG, Deutsche Postbank AG und Deutsche Telekom AG
– die inländischen Tochterunternehmen der o.g. Unternehmen
– andere in der Satzung des Betreuungswerks aufgeführte Organisationen

• Der Urlaub fi ndet in einer eigenen Ferienanlage des ErholungsWerks statt.
Wie hoch ist der Zuschuss?
•  (Halb-)Waisen: abhängig vom Einkommen nach Rücksprache mit dem

Betreuungswerk
•  (ehemalige) Beschäftigte: abhängig vom Einkommen, bis max. 35,– € je 

Ferienwohnung und Tag; längstens für 14 Tage und einen Urlaub alle 2 Jahre
Was muss man tun, um den Zuschuss zu bekommen?
•  einen Antrag beim Betreuungswerk Post Postbank Telekom stellen.

Nähere Informationen fi nden Sie im hinteren Teil des Kataloges im
separaten Antragsformular.

Der ver.di Sozialverein e.V. stellt dem ErholungsWerk im Jahr 2021 einen
bestimmten Betrag zur Verfügung. Das ErholungsWerk setzt diesen Betrag
ein, um einen Zuschuss zum Erholungsurlaub zu zahlen.
Wer erhält einen Zuschuss?
Die Zahlungen richten sich an die Beschäftigten und ehemaligen Beschäf-
tigten der Deutschen Telekom AG, die Mitglieder in der „Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft“ – ver.di sind und unter die Regelung des § 53 Nr. 1 und
2 der AO fallen. Zuschüsse für Erholungsurlaub von Familien mit Kindern
werden gegenüber Einzelreisen oder Reisen von Familien ohne Kinder
bevorzugt. Für Gruppenreisen wird kein Zuschuss gewährt.
Was muss man tun, um den Zuschuss zu bekommen?
Die Zahlung des Zuschusses erfolgt nur auf Antrag und im Rahmen der Bu-
chung eines Erholungsurlaubs beim ErholungsWerk und wird, sofern die o.g. 
Voraussetzungen erfüllt sind, mit dem Reisepreis verrechnet. Nähere Informa-
tionen fi nden Sie im hinteren Teil des Kataloges im separaten Antragsformular.

Eine detaillierte Darstellung der Zuschussbestimmungen können Sie
dem Preisteil zum Katalog ab Seite 199 entnehmen. Dort sind auch die
Zuschussbestimmungen der Bundesnetzagentur abgedruckt. Wegen 
eventueller Zuschusszahlungen der UKPT und der Museumsstiftung 
wenden Sie sich bitte an die jeweilige Personalabteilung.

1 Woche 2 Wochen

Je Erwachsener bei Erfüllung 
der genannten Voraussetzungen 75,– € 95,– €

Je mitreisendem Kind 75,– € 95,– €

Wer erhält einen Zuschuss für seine Kinder?
• aktiv Beschäftigte
• Beamte A2 bis A10 (alleinerziehend bis A12)
• Arbeitnehmer der Entgeltgruppen 1 bis 6 sowie der Entgeltgruppe VEGr 1
• alleinerziehende Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 7
•  die Beschäftigten der Tochterunternehmen der Deutschen Post DHL 

Group in Deutschland erhalten bei Vorliegen der entsprechenden Voraus-
setzungen einen Zuschuss

Wie hoch ist dieser Zuschuss und wie oft erhält man ihn?
• für jedes mitreisende kindergeldberechtigte Kind 5,11 € pro Tag
•  für mindestens 7 Tage (An- und Abreisetag gelten als 1 Tag) und 

höchstens 14 zusammenhängende Tage pro Kalenderjahr
• einmal in jedem Kalenderjahr
Was muss man tun, um den Zuschuss zu bekommen?
• Angabe auf dem Buchungsformular im Feld der Zuschussberechtigung
• dem Formular muss die letzte aktuelle Bezügemitteilung beigefügt werden

Wer erhält einen Zuschuss für seine Kinder?
• aktiv Beschäftigte
•  maximal 28.122,– € Bruttojahreseinkommen des Anmelders bei einem

Kind, erhöht sich bei jedem weiteren Kind um 2.557,– €
•  Beschäftigte der Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG können 

je nach tarifvertraglicher Ausgestaltung einen Zuschuss erhalten und sollten 
dies rechtzeitig bei ihrem jeweiligen Arbeitgeber erfragen

Wie hoch ist dieser Zuschuss und wie oft erhält man ihn?
• für jedes mitreisende kindergeldberechtigte Kind 5,11 € pro Tag
• für maximal 21 zusammenhängende Tage
• alle 2 Jahre
Was muss man tun, um den Zuschuss zu bekommen?
• Angabe auf dem Buchungsformular im Feld der Zuschussberechtigung
•  dem Formular muss die letzte Dezember-Bezügemitteilung beigefügt werden

Wer erhält einen Zuschuss für seine Kinder?
• aktiv Beschäftigte
• maximal 33.233,98 € jährliches Familienbruttoeinkommen
•  den Beschäftigten der Tochterunternehmen der Postbank wird kein

Zuschuss gewährt
Wie hoch ist dieser Zuschuss und wie oft erhält man ihn?
• für jedes mitreisende unterhaltsberechtigte Kind 5,11 € pro Tag
• maximal 76,69 € je Kind
• in jedem Kalenderjahr
Was muss man tun, um den Zuschuss zu bekommen?
• Angabe auf dem Buchungsformular im Feld der Zuschussberechtigung
•  dem Formular muss der Jahressteuerbescheid des Vorjahres beigefügt wer-

den oder der letzte Jahresverdienstnachweis (Dezember-Bezügemitteilung) 
sowie eine entsprechende Jahresgehaltsmitteilung des Ehepartners

•  Buchungen von Beschäftigten der Interserv GmbH sind bei der
Personalabteilung abzugeben

BUNDESANSTALT FÜR POST UND TELEKOMMUNIKATION

Wer erhält einen Zuschuss für seine Kinder?
• aktiv Beschäftigte
•  maximal 39.100,– € Bruttojahreseinkommen des Buchers bei einem Kind,

erhöht sich bei jedem weiteren Kind um 3.560,– €
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